
 
 

Vereinbarung – vorzeitiges Verlassen des Unterrichts wegen 
ungünstiger Verkehrsverbindung 

 
 
Schüler/innen, die nach Unterrichtsschluss mehr als 1 Stunde auf das nächste 
Verkehrsmittel warten müssten, können auf Antrag als eigenberechtige/r Schüler/in bzw. bei 
Schüler/innen unter 18 Jahren auf Antrag der Eltern die Erlaubnis erhalten, die letzte 
Unterrichtsstunde bis max. 15 Minuten früher zu verlassen. 
Bei einer derartigen Regelung für eine/n Schüler/in muss diese/r die Verantwortung für die 
verlorene Unterrichtszeit übernehmen, indem er/sie die Unterrichtsinhalte aus eigenem 
rechtzeitig (am darauffolgenden Tag) nachholt und sich die Informationen über die 
Unterrichtsorganisation (Hausübungen, Termine zur Leistungsfeststellung u.a.) selbst 
besorgt. 
Die Aufsicht über diese/n Schüler/in endet mit dem Verlassen der Klasse. 
 

Antrag: 

Ich stelle den Antrag, dass ich/meine Tochter/mein Sohn  ....................................................  
unter den o.a. Bedingungen den Unterricht an folgenden Tagen der Woche vorzeitig 
verlassen darf: 
 

  Montag   Dienstag   Mittwoch   Donnerstag   Freitag 

….. Stunde ….. Stunde ….. Stunde ….. Stunde ….. Stunde 

um .…. Minuten um .…. Minuten um .…. Minuten um .…. Minuten um .…. Minuten 

Abfahrtszeit: 

……… Uhr 

Abfahrtszeit: 

……… Uhr 

Abfahrtszeit: 

……… Uhr 

Abfahrtszeit: 

……… Uhr 

Abfahrtszeit: 

……… Uhr 

nächste 
mögliche 

Abfahrtszeit 

………… Uhr 

nächste 
mögliche 

Abfahrtszeit 

………… Uhr 

nächste 
mögliche 

Abfahrtszeit 

………… Uhr 

nächste 
mögliche 

Abfahrtszeit 

………… Uhr 

nächste 
mögliche 

Abfahrtszeit 

………… Uhr 

 
 
 
 
 
…………………………………………..  ………………………………………...……….. 
Ort, Datum      Unterschrift eigenber. Schüler/in oder Eltern 
 
 
 
Prüfung der Angaben durch den Klassenvorstand:  ..............................................................  
 (Datum, Par.) 


